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Schulausschluss: Betreuungsangebote / exclusion de l’école: offres d’encadrement pour les élèves concernés 
Gymnasiale Maturitätsschulen / écoles de maturité gymnasiale 

Kanton  Frage 175: Welche Betreuungsangebote bestehen gemäss kantonalen Regelungen für befristet ausgeschlossene Schülerinnen und Schüler? 
Canton Question No 175: Selon la réglementation cantonale, quelles sont les offres d'encadrement existantes pour les élèves temporairement exclus de l'école? 
AG Es bestehen keine entsprechenden kantonalen Regelungen 
AI Keine  
AR keine 
BE Keine 
BL Vgl. §§ 42ff Verordnung über das Gymnasium (SGS 643.11) 
BS keine 
FR-d Die Schüler sind aus der Klasse, aber nicht aus der Schule ausgeschlossen. Sie sollen Arbeiten in einem Studienraum ausführen. 
FR-f Les élèves sont suspendus de la classe, mais non de l'école. 

Ils doivent effectuer des travaux dans une salle d'étude. 
GE suivi individualisé COSI  
GL keine 
GR Es bestehen keine entsprechenden kantonalen Regelungen 
JU   
LU keine (der Schulleitung stehen alle Disziplinarkompetenzen zu) 
NE Pas d'encadrement. Par contre, il y a obligation de livrer des travaux au retour. 
NW Es bestehen keine kantonalen Regelungen. 
OW keine Angebote 
SG Brückenangebote 
SH keine 
SO ein befristeter Ausschluss ist nicht vorgesehen (Wegweisung) 
SZ keine 
TG Die Massnahme des befristeten Schulausschlusses kennen wir nicht. Bei disziplinarischen Schwierigkeiten können wir einen schriftlichen Verweis, dann ein 

Ultimatum und zuletzt den Ausschluss aus der Schule aussprechen. 
TI nessuno 
UR Keine 
VD Néant 
VS aucune 
ZG keine Regelung 
ZH Es bestehen keine kantonalen Regelungen. 
FL Die Time-out Schule FL bietet für Jugendliche, die sich nicht mehr in ihrer Klasse zurechtfinden, durch ihr Verhalten den Unterricht massiv behindern, den Sinn des 

Besuchs der Schule aus den Augen verloren haben oder in eine persönliche Notsituation geraten sind, die Möglichkeit einer Besinnung und Neuorientierung. Die 
familiäre Struktur dieser Tagesschule und der Einbezug der Eltern in der Multifamilientherapie haben die Wiedereingliederung in die Normalklasse zum Ziel. 
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Schulausschluss: Zuständigkeit für Ausgeschlossene / exclusion de l’école: compétence en matière d’encadrement 
Gymnasiale Maturitätsschulen / écoles de maturité gymnasiale 

Kanton  Frage 176: Wer ist gemäss kantonalen Regelungen zuständig für die Betreuung der befristet ausgeschlossenen Schülerinnen und Schüler? 
Canton Question No 176: Selon la réglementation cantonale, qui est responsable de l'encadrement des élèves temporairement exclus de l'école? 
AG Es bestehen keine entsprechenden kantonalen Regelungen 
AI Schulsozialarbeit 
AR Schulleitung 
BE Keine Regelung 
BL Vgl. §§ 42ff Verordnung über das Gymnasium (SGS 643.11) 
BS Eltern 
FR-d Die Schüler sind aus der Klasse, aber nicht aus der Schule ausgeschlossen. Sie sollen Arbeiten in einem Studienraum ausführen. 
FR-f Les élèves sont suspendus de la classe, mais non de l'école. 

Ils doivent effectuer des travaux dans une salle d'étude. 
GE   
GL   
GR Es bestehen keine entsprechenden kantonalen Regelungen 
JU   
LU Schulleitung 
NE L'élève ou son représentant légal (s'il est mineur). 
NW Es bestehen keine kantonalen Regelungen. 
OW Schulleitung 
SG Eltern 
SH Keine Regelung 
SO ein befristeter Ausschluss ist nicht vorgesehen (Wegweisung) 
SZ nicht geregelt 
TG Die Massnahme des befristeten Schulausschlusses kennen wir nicht. Bei disziplinarischen Schwierigkeiten können wir einen schriftlichen Verweis, dann ein 

Ultimatum und zuletzt den Ausschluss aus der Schule aussprechen. 
TI nessuno 
UR Keine 
VD Néant 
VS personne 
ZG Schülerinnen- und Schülerberatung 
ZH Es bestehen keine kantonalen Regelungen. 
FL Schulamt, Schulrat 

 



Kanton Primarstufe Sekundarstufe I Fachmittelschulen Gymnasiale Maturitätsschulen
AG 11 59 0 0
AI 0 0 Keine Fachmittelschule 0
AR 0 3 bis 5 0 3
BE 13 46 0 0
BL kD kD kD kD
BS 0 <10 kD <10
FR-d 2 8 5 bis 10 5 bis 10
FR-f 2 18 5 à 10 20 à 30
GE 0 20 10 0
GL kD kD 0 0
GR 2 2 kD kD
JU 3 12 1 2
LU 0 47 0 12
NE 2 kD 3 16
NW 0 1 kD Keine kantonalen Regelungen
OW kD kD keine Fachmittelschule kD
SG kD kD kD kD
SH 1 5 0 0
SO kD kD 0 0
SZ 19 kD 0 0
TG 0 35 Keine kantonalen Regelungen Keine kantonalen Regelungen
TI pochissimi 47 0 0
UR 0 kD 0 0
VD kD kD env. 15 env. 10
VS 0 0 kD kD
ZG kD kD 0 0
ZH kD kD kD Keine kantonalen Regelungen
FL 2 14 Keine Fachmittelschule 0

 zwischen 0 und 10 befristet ausgeschlossene Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2007/2008)

 mehr als zehn befristet ausgeschlossene Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2007/2008)

kD  keine Daten

Befristeter Schulausschluss aus disziplinarischen Gründen
Anzahl im Schuljahr 2007/08 befristet ausgeschlossener Schülerinnen und Schüler

Stufe
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Berufsorientierte Weiterbildung
Betroffene Stufe(n): Berufsorientierte Weiterbildung 

Nationaler Kontext
Die Schweiz besitzt ein breites Weiterbildungsangebot, das mehrheitlich von privaten Anbietern geprägt ist, dadurch
werden flexible Angebote und eine hohe Marktnähe ermöglicht. Der Staat soll weiterhin nur subsidiär auftreten. Durch
die Revision der Bildungsbestimmungen in der Bundesverfassung (BV) wird die Weiterbildung in der Bundesverfassung
(BV) explizit erwähnt. Der Bund hat den Auftrag erhalten, Grundsätze über die Weiterbildung festzulegen, dies wird
u.a. zu einem neuen Bundesgesetz über die Weiterbildung führen.

Der Bund regelt die berufsorientierte Weiterbildung im Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz,
BBG). Die Kantone sorgen für ein bedarfsgerechtes Angebot an berufsorientierter Weiterbildung. Auf der Ebene der
Kantone wird die berufsorientierte Weiterbildung in den kantonalen Einführungsgesetzen zum Bundesgesetz über die
Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) geregelt. Im Zusammenhang mit der Einführung des
Berufsbildungsgesetzes (BBG) sind die Kantone nun daran, auch die Weiterbildung neu zu regeln. 

1. Hauptergebnisse
Kantonales Weiterbildungsgesetz:
Nur wenige Kantone verfügen über ein separates Weiterbildungsgesetz. Rund ein Drittel der Kantone gibt
jedoch an, dass die Regelung der Weiterbildung im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes erfolgt.

Kantonale Weiterbildungseinrichtungen:
Nahezu alle Kantone führen eigene Weiterbildungseinrichtungen. Einige Kantone verweisen dabei auf die
Weiterbildungsangebote, die an Berufsfachschulen bzw. an Berufs- und Weiterbildungszentren angeboten
werden.

Art der Finanzierung von Weiterbildungseinrichtungen:
In der Hälfte der Kantone gibt es Weiterbildungseinrichtungen, die hauptsächlich durch Objektförderung
finanziert werden.
Knapp die Hälfte der Kantone kennen individuelle Weiterbildungsförderung in Form von finanzieller
Unterstützung an bestimmte Personen oder Gruppen (Subjektförderung). In einigen Kantonen ist die
Subjektförderung auf unterqualifizierte bzw. benachteiligte Personen ausgerichtet.

2. Ergebnisse im Detail
Frage(n) Rohdaten
Gibt es ein kantonales Weiterbildungsgesetz? Weiterbildungsgesetz  

Führt der Kanton eigene Einrichtungen, die Weiterbildung anbieten? Weiterbildungseinrichtungen  

Gibt es Weiterbildungseinrichtungen, die hauptsächlich öffentlich finanziert werden
(Objektförderung)? 

Objektförderung  

Kennt der Kanton individuelle Weiterbildungsförderung in Form von finanzieller
Unterstützung (bspw. Gutscheine) an bestimmte Personen oder Gruppen
(Subjektförderung)? 

Subjektförderung  

An welche Personen / Gruppen werden Beiträge bezahlt? Personen/Gruppen  

An welche Bedingungen sind solche Beiträge geknüpft? Bedingungen  
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Kantonales Weiterbildungsgesetz / loi cantonale sur la formation continue 
Berufsorientierte Weiterbildung / formation continue à des fins professionnels 

Kanton  Definition berufsorientierte Weiterbildung: 
Der Begriff berufsorientierte Weiterbildung wird hier im Sinn des Bundesgesetzes über die Berufsbildung verwendet 
 
Frage 128: Gibt es ein kantonales Weiterbildungsgesetz? 

Canton Définition: Formation continue à des fins professionnelles: 
La notion de formation continue à des fins professionnelles est utilisée ici au sens défini par la loi fédérale sur la formation professionnelle. 
 
Question No 128: Y a-t-il une loi cantonale sur la formation continue?  

AG Nein,  
die Weiterbildung ist im Gesetz und in der Verordnung über die Berufs-und Weiterbildung (GBW /VBW) geregelt.  
Grundsätzlich trennt der Kanton die allgemeine Weiterbildung und die berufsorientierte Weiterbildung nicht  

AI Nein 
AR nein 
BE Der Weiterbildungsbegriff wird integral verwendet, d.h. der Kanton Bern unterscheidet nicht zwischen allgemeiner und berufsorientierter Weiterbildung. Die 

Weiterbildung ist im Gesetz über die Berufsbildung, die Weiterbildung und die Berufsberatung (BerG vom 14.6.2005) und den Folgeerlassen geregelt.  
BL Nein 
BS Nein 
FR-d Oui 
FR-f Oui 
GE  LFCA - C 2 08 - 18 mai 2008o 
GL Nein 
GR Die berufliche Weiterbildung ist integriert im kantonalen Gesetz über die Berufsbildung und weiterführende Bildungsangebote. 
JU En gestation. Base légale contenue dans la Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertaire et la formation continue 
LU Ja 
NE Non 
NW Nein 
OW Nein, die WB ist im Bildungsgesetz geregelt 
SG Nein 
SH Nein 
SO Integriert im Gesetz über die Berufsbildung und Erwachsenenbildung 
SZ Nein. Die Weiterbildung ist im Rahmen Kantonalen Gesetzgebung zur Berufsbildung geregelt: Kantonale Verordnung über die Berufsbildung, Berufsberatung und 

Weiterbildung (VBBW) sowie dazugehörige Vollzugsverordnung (VVzVBBW) 
TG Nein 
TI Si. Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua 
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UR Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung BWG 
VD Non 
VS   
ZG Nein 
ZH nein 
FL Ja 
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Weiterbildungseinrichtungen / établissements de formation continue 
Berufsorientierte Weiterbildung / formation continue à des fins professionnels 

Kanton  Frage 129: Führt der Kanton eigene Einrichtungen, die Weiterbildung anbieten? 
Canton Question No 129: Le canton a-t-il ses propres établissements de formation continue?  
AG Ja,  

Berufsfachschulen, Höhere Fachschule, Kantonale Schule für Berufsbildung  
AI Nein 
AR ja 
BE In der Regel werden die Angebote privater Organisationen gefördert, teilweise bieten die kantonalen Berufsfachschulen Angebote an. 
BL Ja, an den Berufsfachschulen 
BS Ja 
FR-d Oui 
FR-f Oui 
GE oui 
GL Kaufmännische und gewerbliche Berufsfachschule sowie die Pflegefachschule  
GR Ja 
JU Oui. "AvenirFormation" 
LU Ja 
NE Oui 
NW Ja 
OW Ja, am Berufs- und Weiterbildungszentrum gibt es eine Fachstelle für WB 
SG Ja, alle kantonalen Berufsfachschulen 
SH Höhere Fachschulen 
SO Ja, je ein Erwachsenenbildungszentrum an den beiden Berufsschulzentren Solothurn/Grenchen und Olten 
SZ 4 Berufsfachschulen 
TG Ja 
TI Si 
UR Weiterbildungszentrum an der Kantonalen Berufsfachschule 
VD Pas uniquement pour la formation professionnelle (HEP) 
VS   
ZG Ja 
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ZH Ja 
FL nein 
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Objektförderung / financement de l’offre 
Berufsorientierte Weiterbildung / formation continue à des fins professionnels 

Kanton  Frage 130: Gibt es Weiterbildungseinrichtungen, die hauptsächlich öffentlich finanziert werden (Objektförderung)?  
Canton Question No 130: Y a-t-il des établissements de formation continue financés principalement par les pouvoirs publics (financement de l'offre)?   
AG Nein 
AI Nein 
AR nein 
BE Nein, es werden nicht Einrichtungen (Strukturförderung), sondern spezifische Angebote, vorwiegend für Bildungsbenachteilgte, gefördert (Programmförderung). 
BL   
BS Ja 
FR-d Non 
FR-f Non 
GE oui 
GL Nein. 
GR Ja 
JU Oui. 
LU Nein 
NE Oui 
NW Nein 
OW Ja 
SG unbekannt; 

Der Kanton finanziert nur Angebote, welche zur Höheren Berufsbildung gemäss Definition nach BBG entsprechen. Die Finanzierung erstreckt sich sowohl auf 
kantonale Institutionen wie auch auf private Fachschulen. Massgeblich sind die Bestimmungen der FSV. 

SH Höhere Fachschulen 
SO Nein, gemäss Leistungsauftrag müssen die Zentren sich selber finanzieren 
SZ Nein 
TG HFS Pflege 
TI Si 
UR Weiterbildungszentrum an der Kantonalen Berufsfachschule 
VD HEP 
VS   
ZG Ja 
ZH Ja 
FL ja 
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Subjektförderung / financement des personnes 
Berufsorientierte Weiterbildung / formation continue à des fins professionnels 

Kanton  Frage 131: Kennt der Kanton individuelle Weiterbildungsförderung in Form von finanzieller Unterstützung (bspw. Gutscheine) an bestimmte Personen oder Gruppen 
(Subjektförderung)? 

Canton Question No 131: Le canton pratique-t-il l'encouragement individuel de la formation continue sous forme de financement (par ex. bons de formation) accordé à des 
personnes ou à des groupes précis (financement des personnes)? 

AG Absolventen von Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen werden nach Abschluss mit Fr. 750.- entschädigt 
AI Nein 
AR ja 
BE Nein, die Frage wird in der nächsten Zeit geprüft. 
BL   
BS Ja 
FR-d Non, mais en cours d'élaboration 
FR-f Non, mais en cours d'élaboration 
GE oui, chèque annuel de formation 
GL Studiendarlehen 

Stipendien 
Schulgeldbeiträge (Objekt- und Subjektförderung) 
Beiträge an indiv. WB-Kurse (Lehrpersonen) 

GR Nein 
JU Oui 
LU Randgruppenspezifische Massnahmen 
NE Oui 
NW Nein 
OW Ja 
SG Nein 
SH Auf Antrag möglich 
SO Ja 
SZ Nein 
TG Nein 
TI Si 
UR Nein 
VD Non 
VS   
ZG Ja 
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ZH Nein 
FL ja, über Ausbildungsbeihilfe (Stipendien/Darlehen) 
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Subjektförderung: Personen, Gruppen / financement des personnes: personnes, groupes 
Berufsorientierte Weiterbildung / formation continue à des fins professionnels 

Kanton  Frage 131a: An welche Personen / Gruppen werden Beiträge bezahlt? 
Canton Question No 131a: Quel(le)s sont les personnes ou groupes bénéficiant de ces subventions? 
AG Es werden Kursangebote, Innovationen und Projekte unterstützt 
AI Keine 
AR a) Für benachteiligte Bevölkerungsgruppen; 

b) für Personen, welche von tief greifenden wirtschaftlichen oder technologischen 
Veränderungen betroffen sind; 
c) zur Unterstützung von Organisationen bei der Entwicklung und Qualitätsförderung 

BE   
BL   
BS subventionierte Kurse, Gebührenerlass im Einzelfall 
FR-d Principalement les personnes sans formation ou avec peu de formation 
FR-f Principalement les personnes sans formation ou avec peu de formation 
GE à voir avec OFPC 
GL Auszubildende, Studenten, Berufsleute welche einen höheren Abschluss anstreben (bspw. Maurer / Polier) 

Lehrerweiterbildung 
Angestellte der Kt. Verwaltung 

GR   
JU Ecoles, associations comme l'Université Populaire, Lire et Ecrire 
LU Benachteiligte Zielgruppen und Regionen (SRL Nr. 430 § 47.2) 
NE Les personnes faiblement qualifiées et les personnes préparant une certification reconnue. 
NW   
OW Angebote der privaten Erwachsenenbildung 
SG   
SH nicht festgelegt 
SO Kantonsangestellte und Personen, die eine WB im Bereich der höheren Berufsbildung besuchen, die nicht im Kanton angeboten wird.  
SZ   
TG Bildungsangebote mit eidg. Abschluss auf hBB 
TI ad esempio coloro che non hanno più diritto alle borse di studio,nel caso di formazioni innovative,ecc. 
UR keine 
VD   
VS   
ZG Erwachsene mit Illettrismus 
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ZH   
FL individuelle Ausbildungsbeihilfe abhängig vom Einkommen (Substitutionsprinzip) 
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Subjektförderung: Bedingungen / financement des personnes: conditions 
Berufsorientierte Weiterbildung / formation continue à des fins professionnels 

Kanton  Frage 131b: An welche Bedingungen sind solche Beiträge geknüpft? 
Canton Question No 131b: A quelles conditions ces subventions sont-elles accordées? 
AG Die Angebote müssen der Integration in die Gesellschaft, in die Arbeitswelt oder dem Erhalt der Arbeitsmarktsfähigkeit dienen und von längerfristigem Nutzen und 

von nachhaltiger Wirkung sein. 
AI Keine  
AR Schriftliches Gesuch, öffentliches Interesse, Benachteiligung 
BE   
BL   
BS soziale Indikation 
FR-d A définir 
FR-f A définir 
GE à voir avec OFPC 
GL Schulgeder an Objekte gem. Schulabkommen 

Individuelle Beiträge gemäss Steuerveranlagung mehr oder weniger 
Darlehen sind zinslos bis Ausbildungsabschluss, Rückzahlung spätestens 8 Jahre nach Abschluss 

GR   
JU De manière subsidiaire 
LU Benachteiligte Zielgruppen und Regionen (SRL Nr. 430 § 47.2) 
NE Voir arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel 
NW   
OW   
SG   
SH   
SO Kantonsangestellte: Nutzen für die Aufgabe und Verbleib in der Aufgabe. 
SZ   
TG Gemäss Fachschulabkommen  
TI ad esempio coloro che non hanno più diritto alle borse di studio,nel caso di formazioni innovative,ecc. 
UR Keine 
VD   
VS   
ZG keine 
ZH   
FL Die Anspruchsberechtigung ist abhängig von  
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- Staatsangehörigkeit und Wohnsitz 
- Einkommens- und Vermögensverhältnissen 
- Anerkennung der Ausbildungsstätte und des Ausbildungsabschlusses 
- Eignung für die gewählte Ausbildung 
- der gesetzlichen Unterstützungsdauer 

 
 




